Hinweise in grüner Schrift dienen nur der Nachvollziehbarkeit und gehören nicht in den Beschluss. Sie sind vor Unterfertigung zu löschen.

Protokoll der Eigentümerversammlung 
der WEG [Liegenschaft]
Ort: [Ort] 
Datum: [Datum]
Uhrzeit: [Uhrzeit]
Anwesend: [Name der Personen, Wohneinheit]

1: Begrüßung und Feststellung der Beschlussfähigkeit
Anwesend sind die oben genannten Eigentümer sowie [Herr / Frau Name, Funktion].
Die Anteile der anwesenden Eigentümer betragen [Prozentsatz] % der Gesamtanteile des Hauses. Die Versammlung ist daher [nicht] beschlussfähig.

[Beschlüsse sollen trotzdem erst im Umlaufverfahren gefasst werden, um auch nicht anwesende Eigentümer in die Entscheidungsfindung einzubinden.]

Bei den folgenden, kursiven Inhalten handelt es sich nur um Beispiele zur Veranschaulichung. Sie sind nicht zu übernehmen, sondern die Inhalte sind dem jeweiligen Fall entsprechend zu verfassen.

2: Notwendige Sanierungsmaßnahmen
Im naher Zukunft sind die folgenden Sanierungsmaßnahmen [geplant / notwendig]:

a) Fenster: Die Fenster der Wohnung Top 1 müssen getauscht werden, da sie sich nicht mehr ordnungsgemäß schließen müssen. Die Fenster fallen in die Erhaltungspflicht der Eigentümergemeinschaft.[footnoteRef:30225] Es werden drei Angebote eingeholt, im Anschluss wird der notwendige Tausch beauftragt. [30225:  Achtung: In Ihrem WEG-Objekt kann anderes vereinbart sein.] 


b) Garten: Die im Garten befindliche Birke ist laut Einschätzung des Sachverständigen Bauer abgestorben und muss entfernt werden. Bei einem Umsturz droht ein Schaden am Haus und potentielle Haftungen. Firma Gärtner ist mit der Gartenpflege betraut und wird mit der Entfernung des Baums beauftragt. 

c) Finanzstatus und Höhe der Vorschreibungen
Derzeit beträgt das Guthaben der Rücklage ca. 30.000 €. Diese Mittel reichen für die geplanten Sanierungsmaßnahmen aus. Die Vorschreibungen bleiben mit Blick auf künftige Sanierungsmaßnahmen in unveränderter Höhe bestehen.

4: Allfälliges

a) Entkalkungsanlage: Einige Eigentümer erkundigen sich nach der Möglichkeit des Einbaus einer Entkalkungsanlage. Es wird eine Einschätzung eines Professionisten eingeholt und den Eigentümern zur Kenntnis gebracht.

b) Störung der Sprechanlage: Die Störung der Sprechanlage soll behoben werden. Dazu werden Angebote eingeholt.


Ich bedanke mich für Ihr Kommen und stehe für Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen
[Name]

Anhänge:



Rechtsbelehrung für den Fall von Beschlüssen im Rahmen der Versammlung, die mit diesem Protokoll mitgeteilt werden: 
Der Hausaushang erfolgt am: [Datum]
Beschlüsse der Eigentümergemeinschaft sind jedem Wohnungseigentümer sowohl durch Anschlag an einer für alle Wohnungseigentümer deutlich sichtbaren Stelle im Haus als auch durch Übersendung schriftlich zur Kenntnis zu bringen. Der Beschluss kann beim zuständigen Bezirksgericht angefochten werden. Die Frist beginnt mit dem Tag des Beschlussaushangs im Haus. Die Anfechtungsfrist (wegen formaler Mängel, Gesetzwidrigkeit oder Fehlen der Mehrheit) beträgt 1 Monat. Bei über § 28 WEG hinausgehenden Veränderungen an allgemeinen Teilen der Liegenschaft (zB nützliche Verbesserungen) entscheidet die Mehrheit der Wohnungseigentümer. Jeder der Überstimmten kann die gerichtliche Aufhebung des Mehrheitsbeschlusses beantragen; der Antrag ist gegen die übrigen Wohnungseigentümer zu richten. Die Antragsfrist beträgt drei Monate. Ist die Verständigung des Wohnungseigentümers von der Beschlussfassung unterblieben, beträgt sie 6 Monate.
